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 Veröffentlicht am 21.05.2007

Norm

KO §210 Abs1 Z4

Rechtssatz

Ein Verstoß gegen § 210 Abs 1 Z 4 KO, weil der Schuldner den pfändbaren Teil des Bezugs der ihm durch den

Arbeitgeber zugekommen ist, nicht dem Treuhänder weitergeleitet hat, bildet dann einen Einstellungsgrund, wenn

dies dem Schuldner auffallen musste.
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